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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.07.1990

Norm

KartG 1988 §57

KartG 1988 §58

Rechtssatz

Die Au1orderung zur Anzeige eines Bagatellkartells ist an alle Mitglieder zur richten, bloß die Zustellung der

Au1orderung genügt gemäß § 58 in Verbindung mit § 57 Abs 2 KartG an ein einziges Kartellmitglied. Im allgemeinen ist

jedoch auch die Zustellung an alle bekannten Kartellmitglieder zu empfehlen.
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Vgl auch; Beisatz: Bei Zustellung nur an ein einziges Kartellmitglied beginnt Rechtsmittelfrist damit zu laufen. (T1)
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